
Anwesenheitspflicht am Tag der offenen Tür
Beitrag von „Nitram“ vom 14. November 2015 17:04

Als Schulleitung würde ich mich auf Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer,
Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (NRW) §10 Absatz 1 berufen.
(Sinngemäß: "Lehrerinnen und Lehrer wirken mit bei der Durchführung von
Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts.")

Insofern würde ich deine Frage mit "Es gibt eine Klare Regelung. Wenn die Schulleitung
Anwesenheitspflicht anordnet, besteht Anwesenheitspflicht." beantworten.

(Für RLP - "mein" Bundesland - gibt's entsprechendes: "Zu den Aufgaben gehören insbesondere
... 7.11.7 Teilnahme an Schulveranstaltungen - auch außerhalb der Unterrichtszeit" -
Dienstordnung für Lehrer in RLP, hab gerade keinen Link zur Hand).

Gruß
Nitram
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https://www.lehrerforen.de/thread/41534-anwesenheitspflicht-am-tag-der-offenen-
t%C3%BCr/?postID=374399#post374399
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